
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,

ich möchte mich ganz 
herzlich bei Ihnen für 
einen äußerst gelun-
genen LGAD-Verbands- 
tag 2023 und Ihr zahl-
reiches Erscheinen im 
Haus der Bayerischen 
Wirtschaft bedanken. 
Es war eine abwechs-

lungsreiche Veranstaltung mit ergiebigen Debat-
ten rund um den Groß- und Außenhandel und die 
bayerische Landtagswahl.

Eines ist auf unserem Verbandstag deutlich ge -
worden: Es türmen sich Berge von Hindernissen 
vor unserer Wirtschaftsstufe auf: Whistleblower- 
Schutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz, der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, 
hohe Steuerbelastungen und die Liste ist noch 
lange nicht erschöpft. 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Groß- und Außen-
handels wird vor allem durch Überregulierung 

stark geschwächt: Steigende Handelshemm-
nisse, übermäßige Bürokratie und zunehmender 
Protektionismus bremsen das In- und Auslands-
geschäft. Was ist das Ergebnis? Eine Verlangsa-
mung der Wirtschaft, die Unsicherheiten und 
Existenzängste schürt – vor allem bei KMUs.

Dagegen müssen wir aktiv werden. Als wiederge-
wählter Präsident des LGAD werde ich diese Auf-
gabe gemeinsam mit dem neu gewählten Vor-
stand weiter und verstärkt angehen. 

Eine ganz besondere Bedeutung kommt dabei 
unserer Denkwerkstatt „Zukunft Großhandel Bay-
ern“ zu, für die wir Staatssekretär Roland Weigert 
als Schirmherr gewinnen konnten. Gemeinsam 
mit unserem Sozialpartner ver.di Bayern und Ver-
tretern der Wissenschaft wollen wir durch die 
Denkwerkstatt den Stellenwert und die Bedeu-
tung des Großhandels hervorheben, Zukunftsfra-
gen diskutieren und Netzwerke erweitern. 

Auch Sie können mithelfen, das enorme Potenzial 
des bayerischen Groß- und Außenhandels zu 
sichern. Ich appelliere an Sie und alle LGAD-Mit-
glieder, weiterhin dazu beizutragen, dass unser 

Wirtschaftssektor seine Funktion optimal erfüllen 
kann. Nutzen Sie Ihre eigenen Kanäle, um die 
Interessen des Groß- und Außenhandels zu för-
dern. Es ist wichtiger denn je, dass wir unsere 
Wirtschaftsstufe gemeinsam stärken.

Mit einer Kräftebündelung können wir die Wei-
chen für die Zukunft unserer Wirtschaftsstufe auf 
Erfolg stellen. Nur gemeinsam können wir den 
Hindernissen entgegenwirken. Besonders ent-
scheidend sind hierfür unsere Vernetzung und die 
Unterstützung zwischen kleinen und großen 
Unternehmen. 

Lassen Sie uns den Verbandstag als Startschuss 
nehmen! Lassen Sie uns – trotz teilweise sehr 
negativer Prognosen – nach vorne schauen und 
starke Synergien schaffen!

Beginnen Sie noch heute damit!

Schön, dass Sie dabei waren!

LGAD-Verbandstag 2023
Hochkarätige Redner und Rednerinnen, die Wahl eines neuen LGAD-Vorstands und viele Mög-
lichkeiten zur Erweiterung und Pflege des eigenen Netzwerks:  Am 5. Juli 2023 fand im Haus der 
Bayerischen Wirtschaft in München der LGAD-Verbandstag statt. 

Fortsetzung Seite 2

Der Tag begann mit der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung des LGAD. Auf dem Programm standen 
Berichte des Hauptgeschäftsführers Christian 
Klingler, des Schatzmeisters Wolf Maser und des 

Ihr Christoph Leicher
Präsident

Rechnungsprüfers Michael Kramer. Auf die an-
schließenden Entlastungen des Vorstands, der Ge-
schäftsleitung und des Rechnungsprüfers folgten 
die Wahlen des Vorstands und weiterer Gremien.

Der 1. Teil des Tages endete mit einem Konvent 
des neu gewählten Vorstands zur Wahl des Präsi-
denten und des Präsidiums (siehe Bericht auf der 
nächsten Seite). In einer Netzwerkzeit hatten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer daraufhin die 
Möglichkeit, sich an zahlreichen Ständen über die 
Angebote von LGAD-Partnern zu informieren. Die 
LGAD-Servicepartnerin mbw – Medienberatung 
der Wirtschaft ermöglichte zudem Führungen 
durch das Haus der bayerischen Wirtschaft – von 
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13. September 2023 
Online-Fachseminar Arbeitsrecht:
Kranke Arbeitnehmer

10. Oktober 2023 
Online-Fachseminar Arbeitsrecht:
Von der Einstellung bis zur 
Kündigung

7. November 2023 
Online-Fachseminar Arbeitsrecht:
Elternzeit und Vertretungsbefristung

LGAD-Seminarkalender
Fortsetzung von Seite 1

LGAD-Verbandstag 2023
den Veranstaltungsräumen über das Ton- bis zum 
Fernsehstudio. 

Der frisch neugewählte LGAD-Präsident Chris-
toph Leicher eröffnete am Nachmittag den 
LGAD-Verbandstag und konnte dabei den bayeri-
schen Finanzminister Albert Füracker begrüßen. 

Weitere Redner und Rednerinnen waren 
BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura, die wirtschafts-
politische Sprecherin und Mittelstandsbeauf-
tragte der Grünen im bayerischen Landtag Bar-

Auf der LGAD-Mitgliederversammlung am 5. Juli 
2023 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die 
Amtszeit des neuen Vorstands geht bis 2027. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand 
eine konstituierende 1. Sitzung des neuen Vor-
stands mit Wahlen statt. Zum Präsidenten des 
LGAD wiedergewählt wurde Christoph Leicher, 
Geschäftsführer der Leicher Engineering GmbH. 
Christoph Leicher ist bereits seit zehn Jahren 
Präsident des LGAD. 

Zum Schatzmeister wurde Wolf Maser, Geschäfts-
führer der Gebr. Maser GmbH, gewählt. Zu Vize-
präsidenten und Vizepräsidentinnen wurden 
gewählt: Thomas Braun, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Schmitt & Orschler GmbH & 
Co. Farben u. Heimtex KG, Andreas Frank, 
Geschäftsführer der Staub & Co. - Silbermann 
GmbH, Andreas Helber, Finanzvorstand der 
BayWa AG, Alexandra Mebus, Geschäftsführerin 
und Arbeitsdirektorin der Zeppelin GmbH, und Vol-
ker Schlinge, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor 
der Metro Deutschland GmbH. Zum Vorsitzenden 
des Arbeitgeber- und Tarifausschusses wurde 
Frank Hurtmanns, Geschäftsführer der DVH 
Datenverarbeitungsdienst des Handels GmbH, 
gewählt.

Herzlichen Glückwunsch!

LGAD-Vorstand und 
-Präsidium neu gewählt

bara Fuchs, der Aufsichtsratsvorsitzende diverser 
Unternehmen Prof. Klaus Josef Lutz und Wirt-
schaftsstaatssekretär Roland Weigert. 

Ein ganz besonderer Dank geht an die Unterstüt-
zer des LGAD-Verbandstag 2023, ohne die unser 
Verbandstag nicht möglich gewesen wäre: Credit-
reform, Bürgschaftsbank Bayern, Gienger Mün-
chen, Leicher Engineering, Hamburger Pensions-
verwaltung, mbw – Medienberatung der 
Wirtschaft, ibi research, Akademie Handel, Resul-
tate – Institut für Unternehmensanalysen und 
Bewertungsverfahren, FIS – Informationssysteme 
und Consulting, VGA – Versicherungskonzepte für 
Handel und Dienstleister, Schneider Baucentrum, 
Bartsch Rechtsanwälte, Cobra – computer’s 
brainware, Deutsche AVIA Mineralöl, DVH Daten-
verarbeitungsdienst des Handels, Hinweisgebe-
rexperte, HUSS-VERLAG sowie Keller & Kalmbach.

Ein großer Dank geht auch an Susanne Franke 
vom Bayerischen Rundfunk für die schwungvolle 
und charmante Moderation!

Auf Wiedersehen zum LGAD-Verbandstag 2025!
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Verbesserter Mitgliederservice

Die neue LGAD-Webseite
Frischer Wind für unseren Online-Auftritt! 
Wir haben die LGAD-Webseite neu aufge-
legt. Kürzere Wege, klare Linien und ein 
modernes Design in den LGAD-Farben er -
möglichen eine intuitive User-Experience: 

•  Sechs Kategorien für eine klarere Übersicht: 
Recht, Tarif, Umwelt, Außenhandel und Logistik, 
Digitalisierung sowie Berufsbildung. Hier fi nden 
Sie Hintergrundinformationen zu gesetzlichen 
Regelungen, Tarifverhandlungen, wichtige 
Informationen für Arbeitgeber, den HR-DokGe-
nerator für die Erstellung von Arbeitsverträgen 
und Arbeitszeugnissen, und vieles mehr.

•  Kein langes Suchen mehr: Um den Ansprüchen 
unserer Mitglieder gerecht zu werden, haben wir 
einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Downloadbereich mit unseren Merkblättern, Mus-
terverträgen und Pressemeldungen eingerichtet.

•  Bleiben Sie auf dem Laufenden: Unser neues 
Veranstaltungstool bietet Ihnen einen guten 
Überblick über alle wichtigen Termine. 

•  Zugänge wie gewohnt: Für einen reibungslosen 
Übergang haben wir für unsere Mitglieder alle 
Zugänge zum HR-DokGenerator sowie zur 
Website beibehalten. 

•  Auch die Kontaktmöglichkeiten zum LGAD blei-
ben selbstverständlich die gleichen.

Gerne wollen wir unsere Webseite stetig weiter-
entwickeln. Wenn Sie Anregungen haben, richten 
Sie diese bitte an Elena Hary, Referentin Kommu-
nikation (E-Mail: e.hary@lgad.de, Telefon: 
089/545 937 38). 

Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihr Feed-
back zur neuen LGAD-Webseite!

Unsereneue Webseite:
www.lgad.de

Gleich draufschauen!
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Wie können sich Familienunternehmen und 
Unternehmerfamilien auf einen Notfall des ge-
schäftsführenden Gesellschafters*in vorbereiten?

Familienunternehmen sind meist sehr abhängig 
von ihren geschäftsführenden Gesellschafter*in-
nen. Know how, Zugang zu relevanten Stakehol-
dern und die Netzwerkpflege führen, neben vielen 
anderen Aspekten, dazu, dass ein plötzlicher Aus-
fall schwerwiegende Folgen haben kann und nur 
schwierig zu kompensieren ist. 

In Deutschland wird ca. jede siebte Unterneh-
mensnachfolge in Unternehmen durch einen Not-
fall (Unfall; Krankheit; Tod) ausgelöst. Weniger als 
ein Drittel der Unternehmer*innen sind auf diese 
Situation vollständig oder teilweise vorbereitet. 
Die große Mehrheit von mehr als zwei Dritteln 
haben keinerlei Planung und Vorbereitung getrof-
fen, sich gegen die Auswirkungen einer Notlage 
zu wappnen. Sehr häufig führt dies zu Chaos, der 
Vernichtung von Vermögenswerten und nicht 
zuletzt kann dies auch die wirtschaftliche Grund-
lage der betroffenen Familie beeinträchtigen oder 
sogar zerstören. Nicht selten führt dies auch zum 
Untergang des Unternehmens.

Wenn Sie diese negativen Auswirkungen verhin-
dern wollen, bleibt nur eine sorgfältige Vorberei-

Der neu gewählte LGAD-Vorstand be  grüßte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Politiker:Talk“ 
im Juli den Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz im Haus der Bayrischen Wirtschaft. 

tung. Beachten Sie dabei, dass es nicht nur um 
das Unternehmen geht, sondern auch um Sie 
selbst und Ihre Familie. Beginnen Sie Ihre Vorbe-
reitung nicht mit der Planung. Definieren Sie Ihre 
Absicherungsziele und orientieren Sie sich in den 
weiteren Schritten daran. Sie können nicht alles 
absichern!

Analysieren Sie die Risiken bei einem persönli-
chen Notfall. Schaffen Sie Transparenz, damit in 
dieser Ausnahmesituation nicht hektische 
Betriebsamkeit ausbricht und die dann beste-
hende Unsicherheit noch weiter vergrößert. Pla-
nen Sie danach was zu tun wäre, um Ihre Absi-

Von unserem Servicepartner erklärt

Notfall in der Chefetage – Chaos oder Plan?
cherungsziele zu erreichen. Denken Sie dabei an 
die beiden Ebenen Unternehmen und Unterneh-
merfamilie. Legen Sie danach fest, wer Ihre Pla-
nung umsetzen soll. Verlassen Sie sich dabei 
nicht auf Familienmitglieder und gute Freunde. 
Wenn Ihnen etwas zustoßen sollte, befinden die 
sich in einer emotionalen Ausnahmesituation und 
stehen vermutlich unter Schock. Klären Sie dabei 
auch, wer die Gesellschafterrolle absichert, bis 
die Gesellschafterfrage geklärt ist. Prüfen Sie Ihre 
Vorbereitung alle ein bis zwei Jahre. Ihre Lebens-
umstände können sich ändern und die Rahmen-
bedingungen für Ihr Unternehmen auch. 

Mit dieser Vorgehensweise sollten Sie die wesent-
lichen Risiken ausschließen oder zumindest deut-
lich reduzieren können.

Für den CSU-Politiker aus Augsburg, der neun 
Jahre lang ein E-Commerce-Unternehmen 
geleitet hat, ist die Wirtschaftsstufe des Groß-
und Außenhandels nicht unbekannt. 

Den LGAD-Vorstandsmitgliedern ist es bei 
den Politiker:Talks ein besonderes Anliegen, 
die Sichtbarkeit und die Wahrnehmung des 
Groß- und Außenhandels bei den politischen 
Entscheidungsträgern zu erhöhen und die 
aktuelle Vielzahl an Herausforderung wie 
z. B. das Wettbewerbsrecht, die energetische 
Gebäudesanierung, die Lieferketten, die Infra-
struktur sowie die Digitalisierung, zu themati-
sieren.

Hansjörg Durz zeigte viel Interesse und Ver-
ständnis für die Erfahrungsberichte der Unter-
nehmer. Er erzählte aus seiner politischen 
Arbeit im Bundestag und aus seinem Landkreis 
und betonte, wie wichtig es sei, den Bürokratie-
abbau anhand digitalisierter Maßnahmen zu 
beschleunigen. Nur so könnten Unternehmen 
in einer Zeit von Überregulierungen mithalten 
und wettbewerbsfähig bleiben.

Thomas Öchsner 
ist Geschäftsführer 
des Resultate
Instituts für Unter-
nehmensanalysen 
und Bewertungs-
verfahren GmbH.

Christoph Vohler
Photographie GmbH

       Politiker:Talk …

… mit Hansjörg Durz
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Ab September 2023

Neues Lehr-/Lernkonzept des 
Abiturientenprogramms Handelsfachwirt/-in

Am 11. Juli 2023 startete das Förderprojekt 
„Großhändler helfen Großhändlern“ des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie mit einem erfolgreichen 
Auftakt-Workshop in Regensburg. Im Rahmen 
der Initiative bietet ibi research in Kooperation mit 
dem LGAD eine Plattform zum Erfahrungsaus-
tausch zu relevanten Themenstellungen im Groß-
handel an und entwickelt gemeinsam mit den 

1. Workshop

Großhändler helfen Großhändlern 

Teilnehmenden Hilfestellungen und Lösungsan-
sätze zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 

Im ersten Workshop der Veranstaltungsreihe 
stand das Thema „Ökologische Nachhaltigkeit 
und Reduzierung des unternehmensbezogenen 
CO2-Fußabdrucks“ im Fokus. Dafür wurde zu -
nächst von den Teilnehmenden evaluiert, von 
welchen Stakeholdern (z. B. Wettbewerbern oder 

Siegerehrung

Digitale Champions im Handel 2023

Ganz besonders freuen wir uns über die Aus-
zeichnung des LGAD-Mitglieds Eisen Knorr 
GmbH! Die weiteren Gewinner des Wettbewerbs 
sind: ATH-Heinl GmbH & Co. KG, Betty Friedel - 
Exklusive Damenmode, HT Connect GmbH & Co. 
KG, REWE USH und Sarfi Art (Bonakdar Teppich-
kultur). Herzlichen Glückwunsch an alle Gewin-
nerinnen und Gewinner.

LGAD-Hauptgeschäftsführer und Jury-Mitglied 
Christian Klingler hob in seiner Würdigung der 
Preisträger hervor, dass der bayerische Handel 

das Potenzial für Wachstum und Wertschöpfung 
erkannt hat, das in der Digitalisierung liegt. 
Durch die Digitalen Champions bekommen 
diese Erfolge sowohl Anerkennung, als auch 
Sichtbarkeit. Sichtbarkeit lädt zu Nachahmung 
ein, das trägt dazu bei, dass noch mehr Unter-
nehmen des Handels ihre Hausaufgaben bei der 
Digitalisierung machen, und schafft Zukunftsfä-
higkeit für den Handel, so Klingler weiter.

Außerdem würdigten Prof. Dr. Robert Mayr von 
DATEV eG, Georg Wittmann vom ibi research an 

Zum dritten Mal wurden am 15. Juni 2023 Händlerinnen und Händler aus ganz Bayern vom bay-
erischen Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert im bayerischen Wirtschaftsministerium für 
ihre Digitalisierungsprojekte als „Digitale Champions im bayerischen Handel“ ausgezeichnet. 

der Universität Regensburg sowie Anastasia 
Just vom Handelsverband Bayern e. V. die Preis-
trägerinnen und Preisträger.

Seit Jahrzehnten bildet die Akademie Handel, 
gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen des LGAD, 
erfolgreich Abiturient:innen zu Nachwuchskräften 
im Handel aus. Das etablierte Abiturientenpro-
gramm Handelsfachwirt/-in wird ab September 
2023 nach dem neuen Lehr-/Lernkonzept unter-
richtet. Der Fokus liegt dabei darauf, den Lernpro-
zess möglichst effektiv und nachhaltig zu gestalten 
sowie den Trainees mehr Handlungskompetenz im 
Alltag zu vermitteln. So wird z. B. das in den Selbst-
lerneinheiten selbstständig erworbene Grundla-

Mitarbeitenden) der größte Veränderungsdruck 
für die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen im 
Unternehmen wahrgenommen wird. 

Im Anschluss wurden beispielhaft Schwierigkei-
ten und Best-Practices in verschiedenen Unter-
nehmensbereichen von den Teilnehmenden iden-
tifiziert und verschiedene kurz- und langfristige 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, die 
den Workshop mit ihren Erfahrungen und kreati-
ven Ideen bereichert haben. Der Öffentlichkeit 
stehen die Ergebnisse des Workshops auf der 
Projektwebsite in Kürze in Form eines Infoblatts 
kostenlos zum Nachschlagen bereit: www.
erfahrungsaustausch-grosshandel.bayern

Der Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit“ wird 
am 21. September 2023 mit Unterstützung der 
IHK Schwaben in Augsburg wiederholt. Interes-
sierte können sich per Email an ghg@ibi.de zur 
Veranstaltung anmelden. 

genwissen im Unterricht vertieft und ein Transfer in 
die Praxis hergestellt. Darüber hinaus erhalten die 
Azubis für Groß- und Außenhandelsmanagement 
nach den ersten drei kaufmännischen Studienpha-
sen einen spezifischen Unterricht, der eigene 
Fächer beinhaltet und genau auf die jeweiligen 
Prüfungsanforderungen ausgerichtet ist.
 
Neben dem Abiturientenprogramm Handelsfach-
wirt bietet die Akademie Handel auch das Abituri-
entenprogramm Fachwirt/-in im E-Commerce an. 

Die Abiturient:innen entwickeln sich in 34 Monaten 
zu Spezialist:innen im Bereich E-Commerce. Sie 
kennen alle operativen Bereiche dieses Vertriebs-
kanals und beherrschen die strategische Ausrich-
tung, Steuerung und Weiterentwicklung sämtlicher 
E-Commerce-Prozesse im Unternehmen.
 
Mit den Abiturientenprogrammen bietet die Aka-
demie Handel den Unternehmen eine attraktive 
Möglichkeit, um sich als praxisnahe Alternative zur 
Hochschule zu positionieren und die Handelskom-
petenz der Zukunft im eigenen Haus auszubilden.
 
Weitere Informationen erhalten Sie von Annett 
Schwarze, Tel.: 089-55145 38, E-Mail: annett.
schwarze@akademie-handel.de oder unter 
www.akademie-handel.de
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Im entschiedenen Fall soll ein Gießerei-Mitarbei-
ter, laut eines anonymen Hinweises, noch vor 
Schichtbeginn das Werksgelände wieder verlas-
sen, ohne sich abzumelden, und somit den Lohn 
für die Schicht erlangt haben, ohne dafür gear-
beitet zu haben. Sofern sich dieser Vorwurf 
bewahrheitet, läge ein Arbeitszeitbetrug vor, der 
ohne Abmahnung zur fristlosen Kündigung 

Aus dem Themenbereich Recht

Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
berechtigen könnte. Videoaufzeichnungen am Tor 
des Geländes konnten den Umstand bestätigen.

Problematisch war indes, dass die Videos, entge-
gen den auf dem Gelände angebrachten Hinweis-
schildern, nicht nach 96 Stunden gelöscht worden 
waren. Zudem durften die Videoaufzeichnungen 
laut Betriebsvereinbarung nicht zur Auswertung 
von personenbezogenen Daten verwendet wer-
den. Daher widersprach der Kläger im Prozess 
der Verwertbarkeit der Aufzeichnungen. Dieser 
Auffassung schlossen sich dann sowohl das 
Arbeitsgericht aus auch das LAG Niedersachsen 
an. Das BAG hingegen hob die Entscheidung 
des LAG auf, da es die Ansicht vertrat, dass ein 

Kein Anspruch auf „Equal Pay” für Leiharbeitnehmer
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Die Klägerin wurde als Leiharbeitneh-
merin an ein Einzelhandelsunternehmen überlas-
sen. Stammarbeitnehmer des Einzelhandelsun-
ternehmens erhielten einen höheren Stundenlohn. 
Die Beklagte begründete den niedrigeren Stun-
denlohn der Klägerin mit dem zwischen der 
Gewerkschaft ver.di und dem Interessensverband 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen iGZ geschlos-
senen Tarifvertrag der eine solche Abweichung 
befristet zulasse. Die Klägerin machte geltend, 
dass die entsprechende tarifvertragliche Rege-
lung unwirksam sei, da sie gegen den Gleichstel-
lungsgrundsatz verstoße. Sie sei auch nicht mit 
dem in der EU-Leiharbeitsrichtlinie verankerten 
Grundsatz der Beachtung des Gesamtschutzes 
der Leiharbeitnehmer vereinbar. 

Mit seinem Urteil schloss sich das BAG der Ent-
scheidung des EuGH an, der eine Abweichung 
vom Gleichstellungsgrundsatz aufgrund Gewäh-

rung eines geringeren Entgelts für möglich hält, 
falls gleichwertige Ausgleichsvorteile diesen 
Nachteil kompensieren. Der gleichwertige Aus-
gleichsvorteil liege laut dem BAG darin, dass 
sowohl in unbefristeten als auch in befristeten 
Arbeitsverhältnissen die Leiharbeitnehmer nach 
den einschlägigen Tarifverträgen auch in der 
verleihfreien Zeit weiterhin Arbeitsgelt erhalten 
und der Leiharbeitnehmer nicht ausschließlich 
für einen bestimmten Einsatz eingestellt worden 
ist. Zusätzlich sei gesetzlich sichergestellt, dass 
Verleiher das Wirtschafts- und Betriebsrisiko für 
verleihfreie Zeiten uneingeschränkt tragen. 
Hinzu komme laut BAG, dass die im Tarifvertrag 
vorgesehene Vergütung von Leiharbeitnehmern 
staatlich festgesetzte Lohnuntergrenzen und 
den gesetzlichen Mindestlohn nicht überschrei-
ten und in der Regel nur in den ersten neun 
Monaten des Leiharbeitsverhältnisses vom 
Gleichstellungsgrundsatz abgewichen werden 
dürfe.

möglicher Datenschutzverstoß nicht automatisch 
zum Beweisverwertungsverbot führen würde, 
zumal wenn ein vorsätzliches Fehlverhalten in 
Rede stehe und die Videokamera durch ein 
Schild ausgewiesen „und auch sonst nicht zu 
übersehen“ sei. Im Prozess um eine fristlose 
Kündigung wegen eines vorsätzlichen Fehlver-
haltens wiegt das Interesse des Arbeitgebers 
an der Aufklärung des Sachverhalts stärker als 
die Datenschutzinteressen des Beschäftigten. 
Zugleich entschied das BAG mit diesem Urteil, 
dass auch Betriebsvereinbarungen Beweisver-
wertungsverbote nicht eigenständig begründen 
können, da diese die Gerichte gerade nicht bin-
den könnten. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil 
vom 29. Juni 2023 (Az. 1 AZR 296/22) die 
Frage nach der Nutzbarkeit von gegen Daten-
schutzregeln verstoßender Videoüberwa-
chung in einem Kündigungsschutzprozess 
geklärt. 
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Abberufung eines Beauftragten für Datenschutz
Der Vorsitz im Betriebsrat steht einer Wahr-
nehmung der Aufgaben des Beauftragten für 
den Datenschutz typischerweise entgegen 
und berechtigt den Arbeitgeber in aller Regel, 
die Bestellung zum Datenschutzbeauftragten 
nach Maßgabe des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) in der bis zum 24. Mai 2018 
gültigen Fassung (aF) zu widerrufen. 

Der Widerruf der Bestellung war nach der Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG), 
Urteil vom 6. Juni 2023 – 9 AZR 383/19, aus 

wichtigem Grund iSv. § 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG af 
iVm. § 626 Abs. 1 BGB gerechtfertigt. Hierbei sah 
das BAG den wichtigen Grund in der mangelnden 
Zuverlässigkeit iSv. § 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG aF. 
Die Zuverlässigkeit kann danach in Frage stehen, 
wenn Interessenkonfl ikte drohen. 

Ein abberufungsrelevanter Interessenskonfl ikt ist 
anzunehmen, wenn der Datenschutzbeauftragte 
innerhalb einer Einrichtung eine Position beklei-
det, die die Festlegung von Zwecken und Mitteln 
der Verarbeitung personenbezogener Daten zum 

Gegenstand hat. Die Aufgaben eines Betriebs-
ratsvorsitzenden und eines Datenschutzbeauf-
tragten können danach typischerweise nicht 
durch dieselbe Person ohne Interessenkonfl ikt 
ausgeübt werden. Personenbezogene Daten dür-
fen dem Betriebsrat nur zu Zwecken zur Verfü-
gung gestellt werden, die das Betriebsverfas-
sungsgesetz ausdrücklich vorsieht. 


